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Tagesordnungspunkt

Aufhebung der Satzung der Samtgemeinde Gartow über die Beseitigung der Abwässer
aus Grundstücksentwässerungsanlagen und abflusslosen Sammelgruben (Satzung 
dezentrale Abwasserbeseitigung)
 
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Samtgemeinde Gartow beschließt, die Satzung der Samtgemeinde Gartow über 
die Beseitigung der Abwässer aus Grundstücksentwässerungsanlagen und abflusslosen 
Sammelgruben (Satzung dezentrale Abwasserbeseitigung) vom 6. April 1989 in der Fassung
der 2. Änderungssatzung vom 16. Oktober 2001 mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 
aufzuheben. 
 
 
 
Sachverhalt:
Durch die Zusammenlegung des Wasserverbandes Höhbeck und des Wasserverbandes 
Wendland zum Wasserverband Wendland-Höhbeck wurde alle Satzungen neu gefasst. 

Juristisch wurde durch den Wasserverband übersehen, diese Satzung über die dezentrale 
Abwasserbeseitigung außer Kraft zu setzen. Bevor auf Seiten des Wasserverbandes 
umfangreiche Änderungsfassungen beschlossen werden müssen, wurde aus 
Praktikabilitätsgründen vorbesprochen, dass die Samtgemeinde Gartow ihre eigene Satzung
mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 aufhebt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:
 keine 
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